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©  Packgut  enthaltender  Behälter. 

®  Packgut  enthaltender  Behälter  mit  wenigstens 
einer  versiegelten  oder  verschweißten  Naht,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  die  Naht  ein  Etikett  eingesie- 
gelt  oder  eingeschweißt  ist. 
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Packgut  enthaltender  Behälter 

uie  crnnaung  Detnrrt  einen  packgut  entnalten- 
den  Behälter  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1. 

Behälter  dieser  Art  dienen  häufig  als  Ver- 
packungen  für  Riegel,  Gebäck,  portionierte 
Süßwaren,  Kuchen  u.dgl.  Häufig  bestehen  sie  aus 
Schlauchbeuteln,  die  für  sich  oder  in  einem  Tray 
das  Packgut,  portioniert  oder  in  Einzelstücken,  ent- 
halten.  Das  Packgut  wird  dabei  unter  Bildung  der 
Behälter  mit  einem  von  einer  Rolle  kommenden 
Packmaterial  im  horizontalen  Produktdurchiauf  um- 
wickelt.  Rieselfähiges  oder  kleinstückiges  Packgut  - 
(z.B.  Bonbons,  Gummibärchen,  Chips,  Knabber- 
gebäck  u.  dgl.)  wird  häufig  in  vorgefertigte  Beutel 
von  oben  über  eine  Beutelöffnung  gefüllt 

Als  Verpackungsbeutei  kommen  Horizontal- 
schlauchbeutel  ("Flossenpackung")  oder  Vertikal- 
schlauchbeute!  ("Dreinahtbeutel")  in  Betracht.  Bei- 
den  Ausführungen  ist  eigen,  daß  sie  aus  flexiblem, 
von  einer  Rolle  abgezogenem  Packmaterial  gebil- 
det  werden,  daß  sie  über  eine  Formschulter  zu 
einem  Schlauch  geformt  werden,  daß  in  sie  hori- 
zontal  oder  vertikal  Packgut  gefüllt  wird  und  daß 
sie  durch  einen  Siegelvorgang  oder 
Schweißvorgang  nach  dem  Befüllen  verschlossen 
werden. 

Bei  dem  Herstellen  und  Schließen  solcher  Beu- 
tel  werden  in  der  Regel  drei  Schweißnähte  oder 
Siegelnähte  erzeugt:  eine  Kopfnaht  und  eine 
Fußnaht  quer  zur  Laufrichtung  der  Packmaterial- 
bahn  und  eine  Längsnaht  parallel  zur  Laufrichtung 
der  Packmaterialbahn.  Die  Kopfnaht  und  die 
Fußnaht  sind  im  verschweißten  bzw.  versiegelten 
Zustand  stets  halb  so  breit  wie  die  von  der  Rolle 
kommende  Packmaterialbahn.  Die  Längsnaht  ent- 
spricht  immer  der  Abschnittslänge  der  Beutel,  d.h. 
der  Abschnittslänge  der  von  der  Rolle  abgewickel- 
ten  Packmaterialbahn. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Etikett  anzu- 
geben,  das  in  einen  Behälter,  also  insbesondere  in 
einen  Beutel  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  integriert  wird,  insbesondere  fest  mit  dem  Pack- 
material  versiegelt  bzw.  verschweißt  wird. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  im  Kennzeichen 
des  Anspruchs  1  angegeben. 

Dadurch,  daß  ein  Etikett  in  die  Naht  eingesie- 
gelt  oder  eingeschweißt  wird,  ist  kein  besonders 
hoher  Arbeitsaufwand  erforderlich,  der  Behälter 
bleibt  dicht.und  das  Etikett  kann  nicht  ohne 
Öffnung  des  Behälters  oder  Beschädigung  des 
Behälters  beschädigungsfrei  entfernt  werden. 

Um  den  Inhalt  des  Behälters  nicht  zu  be- 
einträchtigen  und  um  das  Etikett  leicht  lösen  zu 
können,  ist  bevorzugt  eine  Ausbildung  nach  Ans- 
pruch  2  vorgesehen. 

Um  einen  Aufdruck  zu  schützen.befindet  er 
sich  bevorzugt  gemäß  Anspruch  3  im  Etikett. 

Häufig  werden  Teile  von  Etiketten  zu  Wer- 
bungszwecken  als  Sammeletiketten  genutzt.  Hierzu 

5  dient  die  bevorzugte  Ausbildung  gemäß  Anspruch 
4. 

Um  das  Einschließen  oder  Einsiegeln  der  Eti- 
ketten  zu  erleichtern,  sind  sie  bevorzugt  gemäß 
Anspruch  5  ausgebildet.  Dabei  wird  die  Herstellung 

70  der  Etiketten  vereinfacht.wenn  gemäß  Anspruch  6 
vorgegangen  wird. 

Als  Material  für  den  Träger  des  Aufdrucks  hat 
sich  besonders  Papier  mit  den  Merkmalen  der  An- 
sprüche  7  bzw.  8  bewährt. 

15  Als  thermosensitive  Schichten  haben  sich  be- 
sonders  Schichten  bewährt,  die  wenigstens  einem 
der  Ansprüche  8  bis  12  genügen. 

Um  die  Etiketten  ankleben  zu  können,  sind  sie 
bevorzugt  nach  Anspruch  13,  somit  als  sogenannte 

so  Haftklebeetiketten,  ausgebildet.  Um  die 
Haftklebstoffschicht  dieser  Etiketten  zu  schützen 
und  um  zu  verhindern,  daß  sie  nicht  vorzeitig  an- 
kleben,  sind  sie  bevorzugt  gemäß  Anspruch  14 
abgedeckt. 

25  Eine  zusätzliche  Informationsvermittlung  durch 
die  Etiketten  ist  durch  die  Ausbildung  gemäß  Ans- 
pruch  15  möglich.  Dabei  hat  sich  als  Material  für 
die  Trägerunterlage  besonders  ein  Papier  gemäß 
den  Ansprüchen  16  und/oder  17  bewährt. 

30  Zum  Aufbringen  der  thermosensitiven  Schicht 
auf  den  Träger  des  erstgenannten  Aufdrucks  geht 
man  bevorzugt  gemäß  Anspruch  18  vor.  Ein  beson- 
ders  geeignetes  Material  für  die  transparente  Folie 
ist  in  Anspruch  19  angegeben.  Das  Herstellungs- 

35  verfahren  wird  vereinfacht,  wenn  gemäß  Anspruch 
20  gearbeitet  wird,  insbesondere  gemäß  Anspruch 
21.  Ebenso  wird  die  Herstellung  durch  die 
Maßnahmen  nach  Anspruch  22  vereinfacht. 

Die  Erfindung  wird  im  Folgenden  an 
fo  Ausführungsbeispielen  unter  Hinweis  auf  die  bei- 

gefügten  Zeichnungen  schrieben. 
Fig.  1  zeigt  schematisch  den  Aufbau  eines 

Etiketts. 
Fig.  2  zeigt  schematisch  die  Herstellung  von 

ts  Etiketten  nach  Hg.  1  . 
Die  Fig.  3A  bis  C  zeigen  schematisch  das 

Verarbeiten  eines  Etiketts  mit  einer  Packung. 
Die  Fig.  4  zeigt  eine  fertige  Packung. 

Das  Etikett  2  nach  Fig.  1  enthält  einen  Träger 
50  4  aus  Papier,  auf  dem  sich  ein  Aufdruck  6  befindet. 

Auf  der  Unterseite  des  Trägers  4  befindet  sich  eine 
Schicht  8  aus  thermosensitivem,  siegelfähigem 
oder  schweißfähigem  Material.  Diese  Schicht  liegt 
in  einem  Randstreifen  10  frei.  Auf  dem  restlichen 
Bereich  der  thermosensitivem  Schicht  8  befindet 
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sich  eine  Schicht  12  aus  Haftklebstoff.  Die  Schicht 
12  ist  mit  einer  Trägerunterlage  14  aus  Papier 
abgedeckt,  auf  deren  der  Haftklebstoffschicht  12 
zugewandten  Seiten  sich  eine  klebstoffabweisende 
Schicht  16,z.B.  eine  Silikonschicht,  befindet.  Die 
freie  Seite  der  Trägerunterlage  14  ist  mit  einem 
Aufdruck  18  versehen. 

Bei  der  Herstellung  hat  die  Trägerunterlage  14 
zunächst  eine  Breite,  die  der  Breite  des  Trägers  4 
entspricht.  Der  dem  freien  Randstreifen  1  0  entspre- 
chende  Streifen  20  der  Trägerunterlage  wird  erst 
während  des  Herstellungsvorgangs  nach  Stanzung, 
die  zusammen  mit  einer  weiteren,  noch  zu  be- 
schreibenden  Stanzung  erfolgen  kann,  entfernt. 

Der  Träger  4  des  Aufdrucks  6  ist  unter  Zwi- 
schenfügung  einer  Kaschierkleberschicht  22  mit 
einer  transparenten  Folie  24  bedeckt,  auf  der  die 
zweite  thermosensitive  Schicht  26  aus  sie- 
gelfähigem  oder  schweißfähigem  Material  aufge- 
bracht  ist. 

Zunächst  wird  der  Verbund  aus  den  Schichten 
4,  12  und  14  hergestellt  und  dann  dieser  Verbund 
beidseitig  mit  den  Aufdrucken  6  und  18  versehen. 
Dann  werden  die  Schichten  24  und  26  aufge- 
bracht,und  schließlich  erfolgt  zugleich  mit  dem  Ab- 
stanzen  des  Streifens  20  ein  Ausstanzen  von  Auf- 
druckbereichen  der  Schicht  4  mittels  eines  Stanz- 
werkzeugs  28,  das  den  Verbund  bis  zur 
Trägerunterlage  14  durchstanzt.'  Ersichtlich  entste- 
hen  auf  diese  Weise  beidseitig  in  Randbereichen 
des  Etiketts  freiliegende  Schweiß-oder  Siegelzonen 
30,  32. 

Fig.  2  zeigt  schematisch  die  Herstellung  von 
Etiketten  nach  Fig.  1  . 

Ein  Verbund  40  aus  den  Schichten  4,  8,  12,  16, 
14  wird  in  Form  einer  Materialbahn  von  einer  Rolle 
42  abgezogen  und  durchläuft  eine  erste  Drucksta- 
tion  44  zur  Herstellung  eines  Aufdrucks  6  und  eine 
zweite  Druckstation  46  zur  Herstellung  des  Auf- 
drucks  18.  In  einer  dann  folgenden  Kaschierstation 
48  wird  ein  Verbund  aus  den  Schichten  20,  24,  22 
aufkaschiert.  In  einer  dann  folgenden  Stanzstation 
50  erfolgt  die  Stanzung  28  (Fig.  1)  zusammen  mit 
der  Abstanzung  von  Randstreifen  52,  54,  die  den 
Randstreifen  20  (Fig.  1)  entsprechen.  Ersichtlich 
werden  hierdurch  mehrere  Etiketten  in  Breitenrich- 
tung  der  Bahn  nebeneinander  erzeugt.  Die  abge- 
stanzten  Randstreifen  52,  54  werden  nach  unten 
abgezogen  und  auf  eine  Rolle  56  aufgewickelt.  Die 
auf  diese  Weise  entstandene  Bahn  58  wird  in  be- 
kannter  Weise  in  Richtung  der  Pfeile  60,  62  längs 
geschnitten,  um  einzelne  Rollen  zu  bilden.  In  nicht 
dargestellter  Weise  kann  auch  quergeschnitten 
werden,  so  daß  die  einzelnen  Etiketten  zur  Stapel- 
bildung  entstehen. 

Fig.  3  zeigt  in  A  ein  zwischen  zwei  zur 
Längsnahtbildung  dienenden  Packmaterialstreifen 
80  einer  Packung  82  mit  seinen  beidseitig  sie- 
gelfähigen  oder  schweißfähigen  Randstreifen  84 

5  eingeführtes  Etikett  86. 
Fig.  3B  zeigt  den  eingesiegelten  oder  einge- 

schweißten  Zustand. 
Fig.  3C  zeigt  das  auf  die  Fläche  der  Pac- 

kung  82  gefaltete,  in  diesem  Fall  etwas  über  den 
10  Rand  der  Packung  82  überstehende  Etikett  86. 

Fig.  4  zeigt  zwei  fertige  Packungen.  Bei  der 
Packung  nach  Fig.  4  ragt  das  Etikett  90  aus  einer 
unterseitig  liegenden,  versiegelten/verschweißten 
Längsnaht  92  in  einer  Seitenfläche  94  der  Packung 

75  96. 

Ansprüche 

20  1.  Packgut  enthaltender  Behälter  (82,  96,  104) 
mit  wenigstens  einer  versiegelten  oder  ver- 
schweißten  Naht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
die  Naht  ein  Etikett  (2,  86,  90,  100)  eingesiegelt 
oder  eingeschweißt  ist. 

25  2.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Etikett  - 
(2,  86,  90,  100)  aus  dem  Behälter  (82,  96,  104) 
herausragt. 

3.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
30  pruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 

in  dem  Etikett  (2)  ein  Träger  (4)  eines  Aufdrucks  - 
(6)  befindet. 

4.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  aus  dem 

35  Träger  (4)  ein  mit  einem  Aufdruck  versehener, 
durch  eine  Stanzung  (28)  begrenzter  Bereich  her- 
auslösbar  ist. 

5.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Anpruch 
3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Etikett 

40  (2)  auf  einander  gegenüberliegenden  Seiten  des 
Trägers  (4)  einander  gegenüberliegende  Randstrei- 
fen  mit  thermosensitiven  Schichten  (8,  20)  aus  sie- 
gelfähigem  oder  schweißfähigem  Material  aufweist. 

.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Anspruch 
45  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  thermo- 

sensitiven  Schichten  (8,  20)  über  beide  Seiten  des 
Trägers  (4)  erstrecken. 

7.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  3  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  der  Träger  (4)  aus  einem  grafischen  Papier 
besteht,  das  auf  der  Seite  des  aufzubringenden 
Aufdrucks  (6)  mit  einem  Strich  versehen  oder 
geglättet  ist. 

8.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
55  pruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Papier 

eine  Stärke  von  50  bis  80  g/m2  aufweist. 

3 
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ö.  Hackgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  thermosensitive  Schicht  (8, 
20)  aus  einem  Polyvinylidenchiorid  (PVDC)  besteht. 

10.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  thermosensitive  Schicht  (8, 
20)  aus  Polyäthylen  (PE)  besteht. 

11.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  thermosensitive  Schicht  (8, 
20)  aus  einer  Dispersion  oder  einer  organischen 
Lösung  aufgebracht  ist. 

12.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  thermosensitive  Schicht  (8, 
20)  aufextrudiert  ist. 

13.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  - 
daß  wenigstens  eine  thermosensitive  Schicht  (8, 
20)  aus  einer  Hotmeit-Beschichtung  besteht. 

14.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  auf  der  dem  Aufdruck  (6)  abgewandten 
thermosensitiven  Schicht  (8)  eine  den  Randstreifen 
(10)  freilassende  Haftklebstoffschicht  (12)  befindet. 

15.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  14,  dadurch  gekennzeichnnet,  daß  die 
Haftklebstoffsohicht  (12)  mit  einer  klebstoffabwei- 
senden  Seite  (16)  einer  Trägerunterlage  (1)  abge- 
deckt  ist. 

16.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  15,  da  durch  gekennzeichnet,  daß  die 
Trägerunterlage  (14)  auf  der  der  Haftklebstoff- 
schicht  (12)  abgewandten  Seite  mit  einem  Aufdruck 
(1  8)  versehen  ist. 

17.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  15  oder  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Trägerunterlage  (14)  aus  einem  grafischen  Papier 
besteht,  das  auf  der  Seite  des  aufzubringenden 
Aufdrucks  (18)  mit  einem  Strich  versehen  oder 
geglättet  ist. 

18.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  15  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Papier  eine  Stärke  von  50  bis  80  g/m2 
aufweist. 

19.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
der  Ansprüche  5  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Träger  (4)  auf  der  Seite  seines  Aufdrucks  - 
(6)  mit  aufkaschierter  transparenten 
Foiie  (24)  abgedeckt  ist,  auf  der  sich  die  thermo- 
sensitive  Schicht  (20)  befindet. 

20.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  tran- 
sparente  Folie  (24)  aus  einem  Polypropylen  (PP) 
einem  Hart-Polyvinylchlorid  (HPVC)  oder  einem 
Polyäthylenterephtalat  (PETP)  besteht. 

21.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 
pruch  19  oder  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
transparente  Folie  (24)  im  Verbund  (20,  24)  mit  der 
thermosensitiven  Schicht  (20)  auf  den  Träger  (4) 

5  aufkaschiert  ist. 
22.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  Ans- 

pruch  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ver- 
bund  (20,  24)  ein  Extrusionsverbund  ist. 

23.  Packgut  enthaltender  Behälter  nach  einem 
w  der  Ansprüche  2  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  sich  die  Stanzung  (28)  durch  die  aufkaschierte 
transparente  Folie  (24)  und  die  auf  ihr  befindliche 
sensitive  Schicht  (20)  erstreckt. 
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